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hat der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2012 
durch die Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts Eckertz-Höfer,  
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Dörig und Prof. Dr. Kraft,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Fricke sowie 
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Maidowski 
 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Das gegen die Ausweisung und Abschiebungsandrohung 
gerichtete Verfahren wird eingestellt. Insoweit sind die Ur-
teile des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 21. Oktober 
2009 und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg vom 16. April 2012 wirkungslos. 
 
Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Verwal-
tungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 16. April 2012 
geändert. Der Beklagte wird verpflichtet, die in § 11 Abs. 1 
Satz 1 und 2 AufenthG genannten gesetzlichen Wirkun-
gen der Ausweisung auf die Dauer von 10 Jahren zu be-
fristen. Im Übrigen wird die Revision zurückgewiesen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens vor dem Ver-
waltungsgericht in vollem Umfang sowie 4/5 der Kosten 
des Berufungs- und des Revisionsverfahrens; der Beklag-
te trägt 1/5 der Kosten des Berufungs- und Revisionsver-
fahrens. 

 
 
 

G r ü n d e :  

 

I 

 

Der Kläger, ein türkischer Staatsangehöriger, begehrt die Befristung der Wir-

kungen seiner Ausweisung. 
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Der Kläger ist 1988 in Stuttgart geboren und war zuletzt im Besitz einer Nieder-

lassungserlaubnis. Sein Vater besitzt die türkische, seine Mutter die kroatische 

Staatsangehörigkeit. Der Kläger erreichte nach mehrfachen Schulwechseln 

2006 den Hauptschulabschluss. Danach bemühte er sich weder um einen Aus-

bildungsplatz noch um eine Arbeitsstelle, sondern lebte von finanziellen Zu-

wendungen seiner Eltern. Seit seinem 15. Lebensjahr konsumiert er regelmäßig 

Marihuana. 

 

Durch Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 5. März 2008 wurde er wegen 

Mordes und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von 10 Jah-

ren verurteilt; gleichzeitig wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus angeordnet. Der Kläger hatte im August 2007 aus Eifersucht zu-

sammen mit zwei von ihm angestifteten Mittätern den angeblichen Ex-Freund 

seiner Freundin auf besonders grausame Weise ermordet. Das Landgericht 

ging in seinem Urteil von einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit des 

Klägers im Tatzeitpunkt aus. Für die Annahme einer akuten psychotischen Stö-

rung spreche, dass der Kläger nach der Tat wieder lachen konnte und wie be-

freit wirkte. Er habe keinerlei Reue gezeigt. Bei ihm lägen erhebliche Anlage- 

und Erziehungsmängel vor, die in seiner leichten Erregbarkeit und Aggressivität 

zum Ausdruck kämen. Dem Führungsbericht vom Januar 2009 ist zu entneh-

men, dass eine Auseinandersetzung mit der Straftat und deren Aufarbeitung 

bislang nicht stattgefunden hat; von einer Verantwortungsübernahme sei der 

Kläger noch weit entfernt. 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart wies den Kläger mit Bescheid vom 25. Mai 

2009 aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aus und drohte ihm die 

Abschiebung in die Türkei an. Die dagegen erhobene Klage hatte in den Vorin-

stanzen keinen Erfolg. Der Verwaltungsgerichtshof hat die Zurückweisung der 

Berufung darauf gestützt, dass die Ausweisung mit Blick auf Art. 14 Abs. 1 ARB 

1/80 nicht zu beanstanden sei. Bislang habe sich der Kläger nicht grundlegend 

mit der von ihm begangenen Tat und seiner gesamten Lebenssituation ausei-

nander gesetzt. Beim ihm liege eine ausgeprägte therapiebedürftige Persön-

lichkeitsstörung vor; einer Therapie habe sich der Kläger aber bislang nicht ge-

öffnet. Das komme auch in seiner in der mündlichen Verhandlung bestätigten 
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Entscheidung zum Ausdruck, sich baldmöglichst in die Türkei abschieben las-

sen zu wollen. Daher gehe vom Kläger nach wie vor eine erhebliche Gefahr für 

Leib und Leben anderer Mitmenschen aus. 

 

Während des Revisionsverfahrens hat der Kläger die Klage gegen die Auswei-

sung und Abschiebungsandrohung zurückgenommen. Er begehrt nur noch die 

Verpflichtung des Beklagten, die Wirkungen der Ausweisung auf sieben Jahre 

ab Ausreise zu befristen. 

 

Der Beklagte erachtet wegen der unverändert hohen Gefahr, dass der Kläger 

erneut ein Gewalt- und Tötungsdelikt begeht, eine Frist von zwölf Jahren auch 

im Hinblick auf seine Bindungen an das Bundesgebiet für angemessen. 

 

Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht hat sich 

am Verfahren beteiligt. Er ist der Auffassung, die Wirkungen einer Ausweisung 

seien nur auf Antrag zu befristen. Eine generelle Verpflichtung, eine Befris-

tungsentscheidung zusammen mit der Ausweisung zu treffen, lasse sich weder 

der Rückführungsrichtlinie noch dem Aufenthaltsgesetz entnehmen. 

 

 

II 

 

Soweit der Kläger die Klage zurückgenommen hat, ist das Verfahren gemäß § 

141 Satz 1, § 125 Abs. 1 Satz 1, § 92 Abs. 3 Satz 1 VwGO einzustellen; die 

angegriffenen Urteile sind gemäß § 173 VwGO i.V.m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO 

in diesem Umfang für wirkungslos zu erklären. Im Übrigen hat die Revision des 

Klägers nur teilweise Erfolg. Das Berufungsurteil beruht auf der Verletzung von 

Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO), weil es keine Verpflichtungsentschei-

dung zur Befristung der gesetzlichen Wirkungen der Ausweisung gemäß § 11 

Abs. 1 Satz 3 AufenthG n.F. enthält. Da das Berufungsgericht alle dafür not-

wendigen tatsächlichen Feststellungen im Zusammenhang mit der Ausweisung 

getroffen hat, kann der Senat - bezogen auf den Zeitpunkt der Berufungsver-

handlung - in der Sache selbst entscheiden (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 VwGO). 
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1. Maßgeblich für die rechtliche Beurteilung des Befristungsbegehrens ist 

grundsätzlich die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen 

Verhandlung oder Entscheidung des Tatsachengerichts, hier also des Beru-

fungsgerichts am 16. April 2012 (Urteil vom 10. Juli 2012 - BVerwG 1 C 19.11 - 

Rn. 12 - zur Veröffentlichung in der Sammlung BVerwGE vorgesehen). Rechts-

änderungen während des Revisionsverfahrens sind allerdings zu beachten, 

wenn das Berufungsgericht - entschiede es anstelle des Bundesverwaltungsge-

richts - sie zu berücksichtigen hätte (Urteil vom 11. Januar 2011 - BVerwG 1 C 

1.10 - BVerwGE 138, 371 Rn. 10 m.w.N.). Maßgeblich sind deshalb die Be-

stimmungen des Aufenthaltsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. Fe-

bruar 2008 (BGBl I S. 162), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Um-

setzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union vom 1. Juni 

2012 (BGBl I S. 1224). Hierdurch hat sich die Rechtslage hinsichtlich der hier 

maßgeblichen Bestimmungen aber nicht geändert. 

 

2. Der Verpflichtungsantrag, die in § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 AufenthG genann-

ten Wirkungen der Ausweisung auf sieben Jahre zu befristen, ist nur teilweise 

begründet. Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 AufenthG n.F. darf ein Ausländer, der aus-

gewiesen worden ist, nicht erneut in das Bundesgebiet einreisen und sich darin 

aufhalten. Ihm wird nach Satz 2 der Vorschrift auch bei Vorliegen der Voraus-

setzungen eines Anspruchs nach diesem Gesetz kein Aufenthaltstitel erteilt. 

Satz 3 der Vorschrift ordnet an, dass diese kraft Gesetzes eintretenden Wirkun-

gen auf Antrag befristet werden. Die Frist ist gemäß Satz 4 unter Berücksichti-

gung der Umstände des Einzelfalls festzusetzen und darf fünf Jahre nur über-

schreiten, wenn der Ausländer aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung aus-

gewiesen worden ist oder wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht. Bei Bemessung der Länge der 

Frist wird berücksichtigt, ob der Ausländer rechtzeitig und freiwillig ausgereist ist 

(Satz 5). Die Frist beginnt nach Satz 6 mit der Ausreise. Nach Satz 7 erfolgt 

keine Befristung, wenn ein Ausländer wegen eines Verbrechens gegen den 

Frieden, eines Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen die Mensch-

lichkeit oder aufgrund einer Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG aus 

dem Bundesgebiet abgeschoben wurde. 
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2.1 Seit Inkrafttreten des § 11 AufenthG in der Neufassung des Richtlinienum-

setzungsgesetzes 2011 (BGBl I S. 2258) haben Ausländer - vorbehaltlich der 

Ausnahmen in Satz 7 der Vorschrift - einen uneingeschränkten, auch hinsicht-

lich der Dauer der Befristung voller gerichtlicher Überprüfung unterliegenden 

Befristungsanspruch (Urteil vom 14. Februar 2012 - BVerwG 1 C 7.11 - 

BVerwGE 142, 29 Rn. 32 f.). Zugleich ist hinsichtlich der Dauer der Frist gere-

gelt, dass diese unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles festzu-

setzen ist und fünf Jahre nur überschreiten darf, wenn der Ausländer aufgrund 

einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesen worden ist oder von ihm eine 

schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht (§ 

11 Abs. 1 Satz 4 AufenthG n.F.). Diese Änderungen des § 11 AufenthG dienen 

der Umsetzung der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. Dezember 2008 - Rückführungsrichtlinie (ABl EU Nr. L 348 

vom 24. Dezember 2008 S. 98). Dabei geht die Begründung des Gesetzent-

wurfs zum Richtlinienumsetzungsgesetz 2011 davon aus, dass große Teile der 

in der Rückführungsrichtlinie enthaltenen Vorgaben durch die Vorschriften des 

Aufenthaltsgesetzes zur Aufenthaltsbeendigung bereits erfüllt werden. Die er-

forderlichen punktuellen gesetzlichen Anpassungen erfolgten innerhalb der gel-

tenden Systematik, indem sie an den die Ausreisepflicht begründenden Verwal-

tungsakt (z.B. Ausweisung) oder an die Abschiebungsandrohung nach § 59 des 

Aufenthaltsgesetzes geknüpft würden. Die Umsetzung der Rückführungsrichtli-

nie erfordere darüber hinaus die Einführung einer Regelobergrenze von fünf 

Jahren für die Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots gemäß § 11 

AufenthG (BTDrucks 17/5470 S. 17). Das macht deutlich, dass sich der Ge-

setzgeber mit der Neufassung des § 11 AufenthG auch hinsichtlich der in Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 der Vorschrift genannten gesetzlichen Folgen der Auswei-

sung und deren Befristung an den unionsrechtlichen Vorgaben für eine Rück-

kehrentscheidung orientiert hat. Im Regelungsmodell der Richtlinie ist das Ein-

reiseverbot jedoch als antragsunabhängige, von Amts wegen mit einer Rück-

kehrentscheidung einhergehende Einzelfallentscheidung ausgestaltet, in der die 

Dauer der befristeten Untersagung des Aufenthalts in Anbetracht der jeweiligen 

Umstände des Einzelfalls festgesetzt wird (Art. 3 Nr. 6 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 und 

2 Satz 1 der Richtlinie). Aus der Absicht des Gesetzgebers, dieses Modell trotz 

der beibehaltenen systematischen Trennung von Ausweisung und Befristung 
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nachzuvollziehen, ergeben sich zwei Konsequenzen: Zum einen gebietet § 11 

Abs. 1 Satz 3 AufenthG n.F. den gleichzeitigen Erlass von Ausweisung und Be-

fristung. Zum anderen genügt für den in dieser Vorschrift vorgesehenen Antrag 

jede Form der Willensbekundung des Betroffenen, mit der dieser sich gegen 

eine Ausweisung wendet (anders noch zu § 8 Abs. 2 Satz 3 AuslG 1990: Be-

schluss vom 14. Juli 2000 - BVerwG 1 B 40.00 - Buchholz 402.240 § 8 AuslG 

Nr. 18). Dieser Auslegungsbefund des einfachen Rechts trägt zugleich der be-

sonderen Bedeutung der Befristung für die Verhältnismäßigkeit der Aufent-

haltsbeendigung mit Blick auf Art. 2 Abs. 1 und Art. 6 GG sowie Art. 8 EMRK 

Rechnung. Das hat der Senat im Urteil vom 10. Juli 2012 (BVerwG 1 C 19.11 

a.a.O. Rn. 30 ff.) näher dargelegt; darauf wird Bezug genommen. 

 

Fehlt die notwendige Befristung der Wirkungen der Ausweisung, hat das auch 

nach Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes 2011 nicht zur Folge, 

dass die - als solche rechtmäßige - Ausweisung aufzuheben ist. Vielmehr kann 

der Ausländer zugleich mit Anfechtung der Ausweisung seinen Anspruch auf 

Befristung der Wirkungen der Ausweisung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG 

gerichtlich durchsetzen. Damit wird dem Anspruch des Betroffenen auf gleich-

zeitige Entscheidung über die Ausweisung und die Befristung ihrer Wirkungen 

Rechnung getragen und die Verhältnismäßigkeit der Aufenthaltsbeendigung im 

Ergebnis gewährleistet. Diese verfahrensrechtliche Ausgestaltung entspricht 

der gesetzlichen Systematik, die nach wie vor zwei getrennte Verwaltungsakte - 

die Ausweisung einerseits und die Befristung ihrer Wirkungen andererseits - 

vorsieht. Prozessual wird dieses Ergebnis dadurch sichergestellt, dass in der 

Anfechtung der Ausweisung zugleich - als minus - für den Fall der Bestätigung 

der Rechtmäßigkeit der Ausweisung ein (Hilfs-)Antrag auf Verpflichtung der 

Ausländerbehörde zu einer angemessenen Befristung ihrer Wirkungen gesehen 

wird, sofern eine solche nicht bereits von der Ausländerbehörde verfügt worden 

ist. Das Prozessrecht muss gewährleisten, dass der Ausländer gemäß § 11 

Abs. 1 Satz 3 AufenthG n.F. nicht auf ein eigenständiges neues Verfahren ver-

wiesen wird. Daher ist im Fall der gerichtlichen Bestätigung der Ausweisung auf 

den Hilfsantrag zugleich eine Entscheidung über die Befristung der Wirkungen 

der Ausweisung zu treffen (Urteile vom 14. Februar 2012 a.a.O. Rn. 30 und 

vom 10. Juli 2012 a.a.O. Rn. 39 f.). 
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2.2 Der Senat hält im vorliegenden Fall - bezogen auf den Zeitpunkt der Ent-

scheidung des Berufungsgerichts und auf der Grundlage von dessen tatsächli-

chen Feststellungen - eine Frist von zehn Jahren für angemessen. 

 

Die allein unter präventiven Gesichtspunkten festzusetzende Frist ist gemäß § 

11 Abs. 1 Satz 4 AufenthG unter Berücksichtigung der Umstände des Einzel-

falls zu bestimmen und darf fünf Jahre nur überschreiten, wenn der Ausländer 

aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesen worden ist oder wenn 

von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung ausgeht (zu der zuletzt genannten Voraussetzung vgl. Art. 11 Abs. 2 Satz 

2 der Richtlinie 2008/115/EG). Bei der Bemessung der Frist sind in einem ers-

ten Schritt das Gewicht des Ausweisungsgrundes und der mit der Ausweisung 

verfolgte Zweck zu berücksichtigen. Es bedarf der prognostischen Einschät-

zung im jeweiligen Einzelfall, wie lange das Verhalten des Betroffenen, das der 

zu spezialpräventiven Zwecken verfügten Ausweisung zugrunde liegt, das öf-

fentliche Interesse an der Gefahrenabwehr zu tragen vermag. Selbst wenn die 

Voraussetzungen für ein Überschreiten der zeitlichen Grenze von fünf Jahren 

gemäß § 11 Abs. 1 Satz 4 AufenthG vorliegen, geht der Senat davon aus, dass 

in der Regel ein Zeitraum von maximal 10 Jahren den Zeithorizont darstellt, für 

den eine Prognose realistischerweise noch gestellt werden kann. Weiter in die 

Zukunft lässt sich die Persönlichkeitsentwicklung - insbesondere jüngerer Men-

schen - kaum abschätzen, ohne spekulativ zu werden. Leitet sich diese regel-

mäßige Höchstdauer für die Befristung von 10 Jahren aus dem Umstand ab, 

dass mit zunehmender Zeit die Fähigkeit zur Vorhersage zukünftiger persönli-

cher Entwicklungen abnimmt, bedeutet ihr Ablauf nicht, dass bei einem Fortbe-

stehen des Ausweisungsgrundes oder der Verwirklichung neuer Ausweisungs-

gründe eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden müsste (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 2 

i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG). 

 

Die auf diese Weise ermittelte Frist muss sich aber an höherrangigem Recht, 

d.h. verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen (Art. 2 Abs. 1, Art. 6 GG) so-

wie den Vorgaben aus Art. 7 GRCh, Art. 8 EMRK, messen lassen und ist daher 

ggf. in einem zweiten Schritt zu relativieren. Dieses normative Korrektiv bietet 
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der Ausländerbehörde und den Verwaltungsgerichten ein rechtsstaatliches Mit-

tel, um die fortwirkenden einschneidenden Folgen des Einreise- und Aufent-

haltsverbots für die persönliche Lebensführung des Betroffenen sowie ggf. sei-

ner engeren Familienangehörigen zu begrenzen (vgl. Urteile vom 11. August 

2000 - BVerwG 1 C 5.00 - BVerwGE 111, 369 <373> und vom 4. September 

2007 - BVerwG 1 C 21.07 - BVerwGE 129, 243 Rn. 19 ff.). Dabei sind insbe-

sondere die in § 55 Abs. 3 Nr. 1 und 2 AufenthG genannten schutzwürdigen 

Belange des Ausländers in den Blick zu nehmen. Die Abwägung ist nach Maß-

gabe des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf der Grundlage der Umstän-

de des Einzelfalles im Zeitpunkt der Behördenentscheidung vorzunehmen bzw. 

von den Verwaltungsgerichten zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-

lung bzw. Entscheidung des Gerichts vollumfänglich zu überprüfen. Fehlt - wie 

hier - die behördliche Befristungsentscheidung, ist sie vom Gericht durch eine 

eigene Abwägung als Grundlage des Verpflichtungsausspruchs zu ersetzen 

(vgl. Urteil vom 10. Juli 2012 a.a.O. Rn. 42 f.). 

 

Nach diesen Maßstäben ist im vorliegenden Fall die in § 11 Abs. 1 Satz 4 

AufenthG enthaltene Fristgrenze von fünf Jahren ohne Bedeutung, da von dem 

Kläger im Zeitpunkt der Berufungsverhandlung eine schwerwiegende Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht. Das ergibt sich aus den tat-

sächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts, die es zu den Ausweisungs-

voraussetzungen getroffen hat. Wegen des hohen Gewichts der erheblich ge-

fährdeten Rechtsgüter von Leib und Leben erachtet der Senat trotz der Bindun-

gen des Klägers im Bundesgebiet einen Zeitraum von zehn Jahren für erforder-

lich, um dem hohen Gefahrenpotential in seiner Person Rechnung tragen zu 

können. Angesichts seines Alters, des sich durch äußerste Brutalität auszeich-

nenden (Nach-)Tatverhaltens, das eine erschreckende Gleichgültigkeit und Ge-

fühlskälte offenbart, der fehlenden Auf- und Verarbeitung des Geschehens so-

wie des familiären Umfelds, das wenig stabilisierenden Einfluss verspricht, ist 

nicht zu erwarten, dass er die maßgebliche Gefahrenschwelle vor Ablauf der 

festgesetzten Frist unterschreiten wird. Zur Klarstellung weist der Senat darauf 

hin, dass der Beklagte auf einen Antrag des Klägers hin auf aktueller Tatsa-

chengrundlage zu prüfen haben wird, ob sich aus der Entwicklung des Klägers 
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seit der Berufungsverhandlung am 16. April 2012 Anhaltspunkte für eine Ver-

kürzung der Frist ergeben. 

 

3. Die Frage, ob die Befristung der Wirkungen der Ausweisung an den Bestim-

mungen der Rückführungsrichtlinie zu messen sind, kann auch im vorliegenden 

Fall offen bleiben (vgl. Urteil vom 10. Juli 2012 a.a.O. Rn. 45). Selbst wenn man 

die intertemporale Geltung und die sachliche Anwendbarkeit der Rückführungs-

richtlinie auf die Wirkungen der Ausweisung unterstellt, verhilft das der Revision 

im vorliegenden Fall nicht in weitergehendem Umfang zum Erfolg. Da der Klä-

ger mit seinem Hilfsantrag die gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG n.F. gebo-

tene Befristung der Wirkungen seiner Ausweisung vor seiner Abschiebung aus 

dem Bundesgebiet durchzusetzen vermag, wird den Vorgaben der Rückfüh-

rungsrichtlinie im Ergebnis Genüge getan. In dem hier vorliegenden Fall konnte 

die Dauer des Einreiseverbots auch die Regelfrist von fünf Jahren überschrei-

ten, da der Kläger eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung 

i.S.d. Art. 11 Abs. 2 Satz 2 der Richtlinie 2008/115/EG darstellt. 

 

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 VwGO. 

Der Senat gewichtet den gegen die Ausweisung sowie die Abschiebungsandro-

hung gerichteten, im Revisionsverfahren zurückgenommenen Anfechtungsan-

trag mit 4/5 und den auf Befristung zielenden Verpflichtungsantrag mit 1/5. 

Nachdem der Beklagte auch nach Inkrafttreten des § 11 AufenthG n.F. nicht 

über die Befristung der gesetzlichen Wirkungen der Ausweisung entschieden 

hat und der Kläger mit seinem Antrag insoweit nur zu einem geringen Teil 

unterlegen ist, hat er 4/5 und der Beklagte 1/5 der Kosten des Berufungs- und 

Revisionsverfahrens zu tragen. 

 

 

Eckertz-Höfer            Prof. Dr. Dörig           Prof. Dr. Kraft 

 

   Fricke    Dr. Maidowski 
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B e s c h l u s s  

 

Der Wert des Streitgegenstands wird für das Revisionsverfahren auf 5 000 € 

festgesetzt (§ 45 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 47 Abs. 1 i.V.m. § 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

Eckertz-Höfer   Prof. Dr. Kraft   Fricke 

 




